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PANORAMA
W I S S E N S W E R T E S  A U S  D E R  R I S I K O V O R S O R G E

RENTENINFO BEACHTEN, RIESTER-/RÜRUP-CHECK – JETZT!
Seit 2002 erhält jeder gesetzlich Rentenversicherte, der das 27. 
Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens fünf Jahren Beiträ-
ge einzahlt, einmal im Jahr eine Renteninformation. In dieser wird 
unter anderem ausgewiesen, welchen Rentenanspruch Sie bereits 
angesammelt haben und – das ist die größere Zahl – welche Rente 
man Ihnen prognostiziert, wenn Sie weiterhin wie bisher verdienen. 
Seitdem die Renteninformation regelmäßig verschickt wird, erfreu-
en sich Versicherte an den immer weiter steigenden Zahlen. Doch 
dabei sollten Sie eine nicht unwesentliche Kleinigkeit beachten.

Die Zahl, die dort steht, ist ein Bruttobetrag!

Eigentlich ist das auch klar, wenn man sich einen Moment Zeit 
nimmt, um darüber nachzudenken. Die Beiträge werden ja schließ-
lich auch vom Bruttogehalt abgezogen. Und wie beim Bruttogehalt 
gehen dann noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
ab; zudem muss mit einem Einkommensteuerabzug und gege-
benenfalls Solidaritätszuschlag  gerechnet werden. Ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002 stellte fest, dass 
die gesetzliche Altersrente grundsätzlich steuerpflichtig ist (2 BVL 
17/99). Im Zuge der anschließenden Einführung des Alterseinkünf-
tegesetzes im Jahr 2005 wurde auch eine stufenweise Anhebung 
des zu versteuernden Anteils der Rente eingeführt. Ab dem Jahr 
2040 werden Renten zu 100 Prozent steuerpflichtig sein. 

Private Vorsorge – wie auch immer geartet – ist also für einen ent-
spannten Ruhestand unverzichtbar, wie Sie der nebenstehenden 
Beispielrechnung unschwer entnehmen können. Neben der be-
trieblichen Altersvorsorge (bAV, Schicht 2) und der privaten Vor-
sorge (Schicht 3) ist die staatlich geförderte Altersvorsorge mit 
den Varianten Riester-, Rürup- oder Basisrente eine oft sinnvolle 
und lukrative Möglichkeit, um die eigene Rente zu erhöhen. Durch

ein ausgesprochen hohes Maß an staatlicher Förderung stellt die 
zu erwartende Rendite klassische Altersvorsorgeprodukte deutlich 
in den Schatten. 

Bestehende Riester- und Rürup-Verträge jetzt auffüllen!

Bei Rürup-Verträgen betragen die Höchstbeträge für 2022 25.639 
Euro bei Ledigen (51.278 Euro bei Verheirateten), wovon 94 Pro-
zent steuerlich relevant sind. Bei Riester müssen vier Prozent Ihres 
rentenversicherungspflichtigen Bruttovorjahreseinkommens durch 
Beiträge und Förderungen in Ihren Vertrag fließen, um die volle Zu-
lagenförderung zu erhalten.  

Wir stehen gerne bei Fragen zu Renteninformation und Alters-
vorsorge zur Verfügung und prüfen anhand Ihrer Unterlagen, 
ob Handlungsbedarf besteht – sprechen Sie uns einfach an!

WAS VON DER RENTE ÜBRIG BLEIBT...

Ein Beispielfall:

Christine K., geb. 1981, alleinstehend, keine Kinder, 
aktuelles Gehalt: 3.000 Euro brutto, keine Kirchensteuer, 
Renteneintritt zum 67. Lebensjahr, keine Ausfallzeiten, keine 
weitere Absicherung.

Altersrente (brutto)			             967,00 Euro
./. Steuer			                                6,25 Euro
./. Krankenkassenbeitrag		              70,59 Euro
./. Pflegeversicherung		              29,49 Euro
Altersrente (netto)			             860,67 Euro 
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Dieses Druckstück mit Leistungsvergleich dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Übersicht und Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernimmt eine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktuali-
tät der berücksichtigten Tarif-, Beitrags- und Leistungsdaten und allgemeinen Hinweise. Bildquellen: www.clipdealer.de und www.fotolia.de. Ihre Interessen – unsere Bitte: Geben Sie uns immer umgehend Nachricht, wenn sich etwas ändert, zum Beispiel Beginn/Ende der 
Berufsausbildung, Schule oder Studium, Bundeswehr, Hauskauf/-bau, Arbeitsplatzwechsel, Karrieresprung im Beruf, Beginn von Pflegebedürftigkeit, Aufnahme von Verwandten in den Haushalt, Selbstständigkeit, Geburt, Heirat, Partnerschaft, Todesfall, Scheidung, längere 
Erkrankung, Unfall, Auslandsaufenthalt, Änderungen bei der Kfz-Nutzung, Prüfen der Kaskodeckung. Alle diese Veränderungen können – müssen aber nicht – zu Veränderungen beim Versicherungsschutz führen. Dazu informieren können wir Sie aber nur, wenn Sie uns dies 
(möglichst schon im Vorfeld) mitteilen. Bildquellen in Reihenfolge: dolgachov, Clipdealer, #A:54786896 – Lizard, Clipdealer, #4706395 – wavebreakmediamicro, Clipdealer, #A:42223587

Stand: 2022-11-P

DACHLAWINEN – WER 
ZAHLT FÜR SCHÄDEN?
Der nächste Winter kommt ganz sicher. Damit wird es unweiger-
lich wieder Dachlawinen geben, die von allen möglichen Gebäuden 
herunterrauschen. Wer haftet und zahlt dafür? 

Die deutsche Rechtsprechung verneint Fremdhaftung grundsätzlich: 
Der Eigentümer des Gebäudes, Hausverwalter, Mieter usw. haften 
in aller Regel nicht. Um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzu-
kommen, reicht es meistens schon, wenn sie ein Schild „Vorsicht 
– Dachlawinen!“ an der Hauswand anbringen, gefährdete Flächen 
sperren oder Schutzgitter am Dach anbringen lassen.

Die Natur zahlt nicht für Schäden, die sie anrichtet. Damit ist klar: 
Wenn Sie nicht auf Ihrem Schaden sitzen bleiben wollen (und wer 
will das schon?), dann brauchen Sie die richtigen Versicherungen.

Betrachten wir als erstes mögliche Kfz-Schäden und deren Regu-
lierung: Trifft eine Dachlawine ein vorbeifahrendes oder vor einem 
Gebäude geparktes Auto, so ist der Besitzer des Autos gut beraten, 
eine Kfz-Versicherung inklusive Voll- und Teilkasko zu haben. Dach-
lawinen zählen als Unfall. Die Vollkasko übernimmt die Schäden an 
Karosserie, Motor und sonstigen Teilen. Leider wirkt sich jedoch 
jeder Vollkasko-Schaden negativ auf Ihre Schadenfreiheitsklasse 
(SF-Klasse) in der Vollkasko aus. Deshalb bieten viele Versicherer 
den Schutz gegen Dachlawinen bereits im Rahmen der Teilkasko 
an. In der Teilkasko gibt es keine SF-Klassen.

Wer oder was kann noch zu Schaden kommen? Menschen, Tiere 
und Sachen. Die Unfallversicherung deckt Schäden, die eine Person 
erleidet. Wird ein Hund beim Gassigehen mit Herrchen verletzt, hilft 
eine Tierversicherung. Schäden an Sachen, z. B. an einem Kinder-
wagen, sind durch die Außenversicherung Ihrer Hausratversiche-
rung gedeckt, Fahrräder über die Fahrradversicherung. 

SO WICHTIG: STATIONÄRE 
ZUSATZVERSICHERUNG
Wir Menschen wünschen uns zu den verschiedensten Anlässen 
gegenseitig alles Gute und beste Gesundheit. Aber gehört zu der 
besten Gesundheit nicht auch die bestmögliche medizinische Ver-
sorgung?

Selbstverständlich, denn trotz aller Eigenverantwortung und Vorsor-
ge werden wir immer wieder mal krank. Manche Krankheiten sind 
harmlos und verschwinden wieder, andere sind hartnäckiger und 
verschlimmern sich. Manche Krankheiten werden sogar lebensbe-
drohlich. 

Angenommen, Sie müssten wegen einer schweren Krebs- oder 
Herzerkrankung operiert werden. Von wem wollten Sie operiert wer-
den? Von einem Spezialisten und seinem Team, das mit dieser Art 
von Operation bestens vertraut ist und auch in kritischen Situatio-
nen genau weiß, was zu tun ist? Das wäre ideal, nicht wahr? Denn 
je schwieriger und komplizierter eine Sache ist, desto erfahrener 
und kompetenter sollten die Leute sein, die sich damit befassen. 

Sie meinen, solche Spezialisten könnten Sie sich nicht leisten? 
Doch, das können Sie, und es ist sogar recht einfach:

Mit einer privaten Krankenhaus-Zusatzversicherung, auch Stationä-
re Zusatzversicherung genannt, können Sie die Behandlung durch 
spezialisierte Chefärzte in Anspruch nehmen. Darüber hinaus kön-
nen Sie durch die Wahl eines Ein- oder Zwei-Bett-Zimmers sicher-
stellen, dass Sie die Ruhe und die Atmosphäre bekommen, die für 
eine vollständige Heilung notwendig und förderlich sind.  

Wahrscheinlich wären Sie überrascht, wie günstig eine Stationäre 
Zusatzversicherung - insbesondere für Kinder - ist und welche Leis-
tungen sie Ihnen darüber hinaus noch bietet. Sprechen Sie uns an! 
Wir finden die Lösung, die für Sie persönlich die richtige ist.

Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie weitere Informationen zu 
einem dieser Themen wünschen!


